
R . T . »086. Ch. ii «.

Antrag
des

Chrudimer Reichstags -Abgeordneten Maeek.

Reichstag beschließt:

Es sei das Ministerium für Landeskultur und Bergbau

aufzufordern , ein Gesetz zur Regelung der zulässigen Theilbarkeit

des mit dem Gesetze vom 7. September 1848 entlasteten , ehe¬

mals unterthänigen Grundbesitzes , dann des von der Bestellung

der Patrimonialgerichtsbarkeit befreiten Dominikalgrundbefitzes mit

Berücksichtigung der Hypothekarrechte , dann der Nahrungs - und

Steuerfähigkeit zu entwerfen.

Kremfier . Aus der k. k. Hof -- und Staatsdruckerei.
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